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BGH, Beschluss vom 14.12.2011 – IV ZR 132/11 –  
Bei Beerdigung eines Verstorbenen kann ein GoA-Anspruch gegen den 
totenfürsorgeberechtigten Angehörigen bestehen  

BFH, Urteil vom 23.11.2011 – II R 33/10 – 
Zahlungen eines Ehegatten auf ein gemeinsames Oder-Konto
als freigebige Zuwendung an den anderen Ehegatten 
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BGH, Beschluss vom 14.12.2011 – IV ZR 132/11 –  

Bei Beerdigung eines Verstorbenen kann ein GoA-Anspruch ge-
gen den totenfürsorgeberechtigten Angehörigen bestehen  

Ein Anspruch auf Ersatz der Bestattungskosten nach den 
Grundsätzen der Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß §§ 
670, 677, 683 BGB gegen den totenfürsorgeberechtigten und 
–verpflichteten Angehörigen kann demjenigen zustehen, der 
die Beerdigung eines Verstorbenen veranlasst, auch wenn der 
Totenfürsorgeberechtigte nicht Erbe ist, § 1968 BGB entfaltet 
gegenüber einem solchen Anspruch keine Sperrwirkung. 
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BFH, Urteil vom 23.11.2011 – II R 33/10 – 

Zahlungen eines Ehegatten auf ein gemeinsames Oder-Konto 
als freigebige Zuwendung an den anderen Ehegatten 

1. Wird die Zahlung eines Ehegatten auf ein Gemeinschafts-
konto (sog. Oder-Konto) der Eheleute als freigebige Zuwendung 
an den anderen Ehegatten der Schenkungssteuer unterworfen, 
trägt das FA die Feststellungslast für die Tatsachen, die zur An-
nahme einer freigebigen Zuwendung i.S. des § 7 Abs. 1 Nr. 1 
ErbStG erforderlich sind, also auch dafür, dass der nicht ein-
zahlende Ehegatte im Verhältnis zum einzahlenden Ehegatten 
tatsächlich und rechtlich frei zur Hälfte über das eingezahlte 
Guthaben verfügen kann.  

2. Gibt es hinreichend deutliche objektive Anhaltspunkte dafür, 
dass beide Ehegatten entsprechend der Auslegungsregel des 
§ 430 BGB zu gleichen Anteilen am Kontoguthaben beteiligt 
sind, trägt der zur Schenkungsteuer herangezogene Ehegatte 
die Feststellungslast dafür, dass im Innenverhältnis nur der ein-
zahlende Ehegatte berechtigt sein soll. 
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Sie brauchen detailliertere Informationen? 
Sie hätten gerne ein persönliches Gespräch zu Themen dieser Ausgabe? 
Sie haben Fragen zu unserer Veranstaltung? 

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. 
info@thomsen-ra.de


